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Geltendes Recht Bericht und Antrag zur Teilrevision StG 2024 

 GESETZ 
über die direkten Steuern im Kanton Uri 

 Das Volk des Kantons Uri beschliesst: 

 I. 

 Das Gesetz vom 26. September 2010 über die direkten Steuern im Kanton Uri 
(Steuergesetz; StG)1 wird wie folgt geändert. 

Artikel 24  Bewegliches Vermögen 
1  Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere.   

a) Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlte Erträge aus rückkaufsfähi-
gen Kapitalversicherungen mit Einmalprämie im Erlebensfall oder bei Rück-
kauf, ausser wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge dienen. Als der 
Vorsorge dienend gilt die Auszahlung der Versicherungsleistung ab dem voll-
endeten 60. Altersjahr der versicherten Person aufgrund eines mindestens 
fünfjährigen Vertragsverhältnisses, das vor Vollendung des 66. Altersjahres be-
gründet wurde. In diesem Fall ist die Leistung steuerfrei; 

b) Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit über-
wiegender Einmalverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskont-Obligati-
onen), die den Inhaberinnen oder Inhabern anfallen; 

c) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhö-
hungen und dergleichen). Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im 
Sinne von Artikel 4a des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965 über die Ver-
rechnungssteuer an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Li-
quidationsüberschuss gilt in dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrech-
nungssteuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis des Bundesgesetzes 
über die Verrechnungssteuer) Absatz 2 bleibt vorbehalten; 

   (Aktienrechtsreform 2020) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 AB vom 16. Juli 2010 
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d) Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung 
beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte; 

e) Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, soweit die Gesamterträge 
die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen; 

f) Einkünfte aus immateriellen Gütern. 
2  Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, 
Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen) sind im Umfang von 50 Prozent 
steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des 
Grundkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 

3  Der Erlös aus Bezugsrechten gilt nicht als Vermögensertrag, sofern sie zum 
Privatvermögen der steuerpflichtigen Person gehören. 

4  Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen (Reserven aus 
Kapitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. 
Dezember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung 
von Grundkapital. Absatz 5 bleibt vorbehalten. 

5  Schüttet eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, die an einer 
schweizerischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen nach Absatz 4 nicht mindestens im gleichen Umfang übrige 
Reserven aus, so ist die Rückzahlung im Umfang der halben Differenz zwischen 
der Rückzahlung und der Ausschüttung der übrigen Reserven steuerbar, 
höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhandenen, handelsrechtlich 
ausschüttungsfähigen übrigen Reservenenden. 
6  Absatz 5 ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinlagen: 

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von 
Beteiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft nach Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c 
oder durch eine grenzüberschreitende Übertragung auf eine inländische 
Tochtergesellschaft nach Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe d nach dem 24. 
Februar 2008 entstanden sind; 

b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder Umstrukturierung 
nach Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 oder der Verlegung des 
Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung nach dem 24. Februar 2008 bereits in 
einer ausländischen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft vorhanden 
waren; 

c) im Falle der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft. 

7  Die Absätze 5 und 6 gelten sinngemäss auch für Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnennwerterhöhungen 
verwendet werden. 

8  Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalgesellschaft 
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oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert ist, die 
Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht mindestens der Hälfte des 
erhaltenen Liquidationsüberschusses, so vermindert sich der steuerbare Anteil 
dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz zwischen diesem Anteil 
und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft 
vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf diese Beteiligungsrechte 
entfallen. 

 
 
 
 
 
 
 

9  Absatz 4 gilt für Einlagen und Aufgelder, die während eines Kapitalbands nach 
den Artikeln 653s ff. des Obligationenrechts2 geleistet werden, nur soweit sie die 
Rückzahlungen von Reserven im Rahmen dieses Kapitalbands übersteigen. 

Artikel 27  Einkünfte aus Vorsorge 
1  Steuerbar sind alle Einkünfte aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
cherung, aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkannten Formen 
der gebundenen Selbstvorsorge, mit Einschluss der Kapitalabfindungen und Rück-
zahlungen von Einlagen, Prämien und Beiträgen.   

2  Als Einkünfte aus der beruflichen Vorsorge gelten insbesondere Leistungen aus 
Vorsorgekassen, aus Spar- und Gruppenversicherungen sowie aus Freizügigkeits-
policen.  

3  Leibrenten sowie Einkünfte aus Verpfründung sind zu 40 Prozent steuerbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  (Besteuerung von Leibrenten) 

 

 

 

 

 

 

 

3  Leibrenten sowie Einkünfte aus Verpfründung sind zu 40 Prozent steuer-
bar.Leibrentenversicherungen sowie Leibrenten- und Verpfründungsverträge sind 
im Umfang ihres Ertragsanteils steuerbar. Dieser bestimmt sich wie folgt: 

a) Bei garantierten Leistungen aus Leibrentenversicherungen, die dem Versi-
cherungsvertragsgesetz3 unterstehen, ist der im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses auf der Grundlage von Artikel 36 Absatz 1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes4 bestimmte maximale technische Zinssatz (m) während der 
gesamten Vertragsdauer massgebend. 

1. Ist diese Rendite grösser als null, so berechnet sich der Ertragsanteil, auf 
den nächstliegenden ganzen Prozentwert auf- oder abgerundet, nach der 
Formel in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 1 des Bundesgesetzes 
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemein-
den5. 

2. Ist dieser Zinssatz negativ oder null, so beträgt der Ertragsanteil null Pro-
zent. 

                                                
2 SR 220 
3 SR 221.229.1 
4 SR 961.01 
5 SR 642.14 (in der Fassung des Bundesgesetzes über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen vom 17. Juni 2022, BBl 2022, 1556) 
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4  Artikel 29 Buchstabe b bleibt vorbehalten. 

b) Bei Überschussleistungen aus Leibrentenversicherungen, die dem Versiche-
rungsvertragsgesetz 6 unterstehen, entspricht der Ertragsanteil 70 Prozent 
dieser Leistungen. 

c) Bei Leistungen aus ausländischen Leibrentenversicherungen, aus Leibrenten- 
und aus Verpfründungsverträgen ist die Höhe der um 0,5 Prozentpunkte er-
höhten annualisierten Rendite zehnjähriger Bundesobligationen (r) während 
des betreffenden Steuerjahres und der neun vorangegangenen Jahre mass-
gebend. 

1. Ist diese Rendite grösser als null, so berechnet sich der Ertragsanteil, auf 
den nächstliegenden ganzen Prozentwert auf- oder abgerundet, nach der 
Formel in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 1 des Bundesgesetzes über 
die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden7. 

2. Ist diese Rendite negativ oder null, so beträgt der Ertragsanteil null Pro-
zent. 

 

Artikel 29  Allgemeines 

Steuerfrei sind: 

a) der Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung oder güter-
rechtlicher Auseinandersetzung; 

b) der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater Kapitalversicherung, ausge-
nommen aus Freizügigkeitspolicen. Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a bleibt vor-
behalten; 

c) die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel von der Arbeitgeberin, vom Ar-
beitgeber oder von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet wer-
den, wenn sie innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen 
Vorsorge oder zum Erwerb einer Freizügigkeitspolice verwendet werden; 

d)  die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln; 

e) die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen, ausgenommen 
die Unterhaltsbeiträge nach Artikel 28 Buchstabe f; 

f)  der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das Taschengeld für Zivildienst; 

g) die Zahlung von Genugtuungssummen und Integritätsentschädigungen; 

h)  die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; 

   (Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose) 

Steuerfrei sind: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                
6 SR 221.229.1 
7 SR 642.14 (in der Fassung des Bundesgesetzes über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen vom 17. Juni 2022, BBl 2022, 1556) 
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i) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt werden, die 
nach dem Geldspielgesetz zugelassen sind, sofern diese Gewinne nicht aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit stammen; 

ia) die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1 038 300 Franken aus der 
Teilnahme an Grossspielen, die nach dem Geldspielgesetz zugelassen sind; 

ib) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem Geldspielgesetz zugelassen sind; 

k) die Kapitalgewinne auf beweglichem Privatvermögen; 

l) der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von jährlich 5 200 Franken für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der 
Feuerwehr (Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze 
zur Rettung, Brandbekämpfung, allgemeinen Schadenwehr, Elementarscha-
denbewältigung und dergleichen); ausgenommen sind Pauschalzulagen für 
Kader, Funktionszulagen sowie Entschädigungen für administrative Arbeiten 
und für Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt; 

m) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Ver-
kaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d und e des Geldspiel-
gesetzes diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von 1 000 Franken nicht 
überschritten wird. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

m) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Ver-
kaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d und e des Geldspiel-
gesetzes diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von 1 000 Franken 
nicht überschritten wird.; 

n) Einkünfte aufgrund des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für 
ältere Arbeitslose8. 

Artikel 31  Abzüge bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit  
1  Als Berufskosten werden abgezogen: 

a) die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort; 
 

b) die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb des Wohnorts und bei 
Schichtarbeit; 

c) die übrigen für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kosten; Artikel 38 Ab-
satz 1 Buchstabe i bleibt vorbehalten; 

d) die notwendigen Mehrkosten für auswärtige Unterkunft; 

e) ... 

2  Der Regierungsrat legt für die Berufskosten nach Absatz 1 Buchstaben a bis d 
Pauschalansätze fest. Im Fall von Absatz 1 Buchstabe a und c steht der steuer-
pflichtigen Person der Nachweis höherer Kosten offen. 

 (Maximalbetrag für Fahrkosten) 
1  Als Berufskosten werden abgezogen: 

a) die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 13 000 Franken für 
Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort; 

 
 

 
 

 

 

2  Der Regierungsrat legt für die Berufskosten nach Absatz 1 Buchstaben a bis d 
Pauschalansätze fest. Im Fall von Absatz 1 Buchstabe a und c steht der 
steuerpflichtigen Person der Nachweis höherer Kosten offen. 

Artikel 32  Abzüge bei selbstständiger Erwerbstätigkeit  
2. Allgemeines 

1  Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig 
begründeten Kosten abgezogen.   

  (steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen) 

 

 
 

                                                
8 SR 837.2 
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2  Dazu gehören insbesondere:  

a) die Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen nach den Arti-
keln 33 und 34; 

b) die eingetretenen und verbuchten Verluste auf Geschäftsvermögen; 

c) die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-
nals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

d) Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Beteiligungen nach Arti-
kel 20 Absatz 2 entfallen; 

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten des eigenen Personals. 

 
3  Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträgerinnen und Amts-
träger. 

2  Dazu gehören insbesondere:  

 
 

 

 
 

 
 

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten des eigenen Personals.; 

f) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben. 
3  Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträgerinnen und Amts-
träger.insbesondere: 

a) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinn des schweizerischen Strafrechts; 

b) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegenleistung für 
die Begehung von Straftaten; 

c) Bussen und Geldstrafen; 

d) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck haben. 

4  Sind Sanktionen nach Absatz 3 Buchstabe c und d von einer ausländischen 
Straf- oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn: 

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder 

b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare 
unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Artikel 38  Allgemeine Abzüge 

1  Von den Einkünften werden abgezogen: 

a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Artikeln 24 bis 26 steuerba-
ren Vermögenserträge und weiterer 50 000 Franken. Nicht abzugsfähig sind 
Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem Kapital 
massgeblich beteiligten oder ihr sonst wie nahe stehenden natürlichen Person 
zu Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäftsverkehr unter 
Dritten üblichen Bedingungen abweichen;  

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten; 
 
 

c) die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlichge-
trennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für 
die unter dessen elterlicher Sorge stehenden Kinder, nicht jedoch Leistungen 

  (Besteuerung von Leibrenten / Kinderdrittbetreuungsabzug) 

1  Von den Einkünften werden abgezogen: 

 
 
 
 
 
 

b) die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrentender Ertrags-
anteil nach Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe c der Leistungen aus Leibrenten- 
und aus Verpfründungsverträgen; 
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in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflich-
ten; 

d) die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 
Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Ein-
richtungen der beruflichen Vorsorge; 

e) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen 
aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinn und Umfang 
von Artikel 82 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; 

f) die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversi-
cherung und die obligatorische Unfallversicherung; 

g) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht 
unter Buchstabe f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapi-
talien der steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, bis 
zum Gesamtbetrag von; 

 3 600 Franken für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe leben 

 1 800 Franken für die übrigen steuerpflichtigen Personen. 

Für steuerpflichtige Personen ohne Beiträge gemäss Buchstaben d und e er-
höhen sich diese Ansätze um die Hälfte. Diese Abzüge erhöhen sich um 700 
Franken für jedes Kind oder jede unterstützungsbedürftige Person, für welche 
die steuerpflichtige Person einen Abzug nach Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a 
oder d geltend machen kann; 

h) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung jedes Kindes, das das 14. 
Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, die für 
seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direk-
tem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Er-
werbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen; 
 

i) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zu einem Gesamtbetrag von 12 700 Franken, sofern 

i. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder 

ii. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskos-
ten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. 

2  Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, können vom 
14 900  Franken übersteigenden Teil des niedrigeren Erwerbseinkommens höchs-
tens 3 700 Franken abziehen. Als Erwerbseinkommen gelten die Einkünfte aus un-
selbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit abzüglich der Aufwendungen 
nach den Artikeln 31 bis 36 und der allgemeinen Abzüge nach Artikel 38 Absatz 1 
Buchstaben d bis f. Bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

h) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens 25 000 Franken, für die Dritt-
betreuung jedes Kindes, das das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und 
mit der steuerpflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen 
Haushalt lebt, soweit diese Kosten in direktem kausalem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichti-
gen Person stehen; 
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oder Gewerbe des anderen Ehegatten oder bei gemeinsamer selbstständiger Er-
werbstätigkeit wird jedem Ehegatten die Hälfte des gemeinsamen Erwerbseinkom-
mens zugewiesen. Eine abweichende Aufteilung ist vom Ehepaar nachzuweisen:  

3  Von den Einkünften werden ferner abgezogen: 

a) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristi-
sche Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen o-
der gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (Art. 75 Bst. g), 
wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100 Franken erreichen und insgesamt 20 
Prozent der um die Aufwendungen (Art. 31 bis 38 Abs. 2) verminderten Ein-
künfte nicht übersteigen. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind entsprechende 
freiwillige Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden, Landeskirchen, Kirchge-
meinden und deren Anstalten (Art. 75 Bst. a bis c); 

b) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 10 300 
Franken an politische Parteien, die:  

 im Parteienregister nach Artikel 76a des Bundesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 1976 über die politischen Rechte eingetragen sind 

 im kantonalen Parlament vertreten sind oder 

 im Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindestens 3 
Prozent der Stimmen erreicht haben; 

c) die Krankheits- und Unfallkosten der steuerpflichtigen Person und der von ihr 
unterhaltenen Personen, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten selber 
trägt und diese 5 Prozent der um die Aufwendungen gemäss den Artikeln 31 
bis 38 Absatz 2 verminderten steuerbaren Einkünfte übersteigen; 

d) die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person oder der von 
ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Bundesgesetzes 
vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen, soweit die steuerpflichtige Person die Kosten 
selber trägt; 

e) die Einsatzkosten in der Höhe von 5 Prozent der einzelnen Gewinne aus der 
Teilnahme an Geldspielen, die nicht nach Artikel 29 Buchstabe ia, ib und m 
steuerfrei sind, jedoch höchstens 5 200 Franken. Von den einzelnen Gewinnen 
aus der Online-Teilnahme an Spielbanken nach Artikel 29 Buchstabe ia wer-
den die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, je-
doch höchstens 26 000 Franken abgezogen. 

Artikel 68  Bgriff der jurisitischen Personen 
1  Als juristische Personen werden besteuert: 

a) die Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaf-
ten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung) und die Genossenschaften; 

b) die Vereine, die Stiftungen, die Korporationen und die übrigen juristischen Per-
sonen. 

  (Kollektive Kapitalanlagengesetz) 

 

 
 

 
 



    

Synopse 9 

Geltendes Recht Bericht und Antrag zur Teilrevision StG 2024 

2  Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind: 

a) die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz nach Artikel 57 KAG9 
und die Investmentgesellschaften mit festem Kapital nach Artikel 110 KAG; 
 

b) die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten sowie 
die Körperschaften des kantonalen Rechts im Sinne von Artikel 59 des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB)10; 

3  Ausländische juristische Personen sowie nach Artikel 11 steuerpflichtige 
ausländische Handelsgesellschaften und andere ausländische 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit werden den inländischen 
juristischen Personen gleichgestellt, denen sie rechtlich oder tatsächlich am 
ähnlichsten sind. 

2  Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind: 

a) die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz nach Artikel 57 58 o-
der 118a und die Investmentgesellschaften mit festem Kapital nach Artikel 
110 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)11; 

 

 

Artikel 78  Bemessung des Reingewinns 
 

1  Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch: 

a) die Steuern, nicht aber die Steuerbussen; 
 

b) die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-
nals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis 20 Pro-
zent des Reingewinns an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im 
Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuer-
pflicht befreit sind (Art. 75 Bst. g), sowie an Bund, Kantone, Gemeinden, Lan-
deskirchen, Kirchgemeinden und deren Anstalten (Art. 75 Bst. a bis c); 

d) die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Ent-
gelt für Lieferungen und Leistungen sowie die zur Verteilung an die versicher-
ten Personen bestimmten Überschüsse von Versicherungsgesellschaften; 

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals. 

 

2  Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von 
Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische 
oder fremde Amtsträgerinnen und Amtsträger. 

  (steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen) 

(steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen) 

1  Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch: 

a) die Steuern, nicht aber die Steuerbusseneidgenössischen, kantonalen und 
kommunalen Steuern; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals.; 

f) gewinnabschöpfende Sanktionen, soweit sie keinen Strafzweck haben. 

2  Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von 
Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an 
schweizerische oder fremde Amtsträgerinnen und Amtsträger.insbesondere: 

a) Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinn des schweizerischen Strafrechts; 

b) Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder als Gegenleistung für 
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die Begehung von Straftaten; 

c) Bussen; 

d) finanzielle Verwaltungssanktionen, soweit sie einen Strafzweck haben. 
3  Sind Sanktionen nach Absatz 2 Buchstabe c und d von einer ausländischen 
Straf- oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn: 

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder 

b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutbare 
unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Artikel 88  Gesellschaften mit Beteiligungen 

1  Die Gewinnsteuer einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft ermässigt sich 
im Verhältnis des Nettoertrags aus den Beteiligungsrechten zum gesamten Rein-
gewinn, wenn die Gesellschaft oder Genossenschaft. 

a) zu mindestens 10 Prozent am Grundkapital einer anderen Gesellschaft betei-
ligt ist; 

b) zu mindestens 10 Prozent am Gewinn und an den Reserven einer anderen 
Gesellschaft beteiligt ist, oder 

c) Beteiligungsrechte im Verkehrswert von mindestens 1 Million Franken hält. 
2  Der Nettoertrag aus Beteiligungen nach Absatz 1 entspricht dem Ertrag dieser 
Beteiligungen abzüglich des darauf entfallenden Finanzierungsaufwands und eines 
Beitrags von 5 Prozent zur Deckung des Verwaltungsaufwands; der Nachweis des 
effektiven Verwaltungsaufwands bleibt vorbehalten. Als Finanzierungsaufwand 
gelten Schuldzinsen sowie weiterer Aufwand, der wirtschaftlich den Schuldzinsen 
gleichzustellen ist. Zum Ertrag aus Beteiligungen gehören auch die Kapitalgewinne 
auf diesen Beteiligungen sowie die Erlöse aus dazugehörigen Bezugsrechten. 
2  Keine Beteiligungserträge sind: 

a) Erträge, die bei der leistenden Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
geschäftsmässig begründeten Aufwand darstellen; 

b) Aufwertungsgewinne auf Beteiligungen. 

4  Der Ertrag aus einer Beteiligung wird bei der Berechnung der Ermässigung nur 
berücksichtigt, soweit auf der gleichen Beteiligung zulasten des steuerbaren 
Reingewinns keine Abschreibung vorgenommen wird, die mit diesem Ertrag im 
Zusammenhang steht. 
5  Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung nur berücksichtigt: 

a) soweit der Veräusserungserlös die Gestehungskosten übersteigt; 

b) wenn die veräusserte Beteiligung mindestens 10 Prozent des Grundkapitals 
einer anderen Gesellschaft betrug oder einen Anspruch auf mindestens 10 
Prozent des Gewinns und der Reserven einer anderen Gesellschaft 
begründete und während mindestens eines Jahres im Besitz der 

 (Beteiligungsabzug systemrelevanter Banken) 
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veräussernden Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft war. Fällt die 
Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 10 Prozent, so kann die 
Ermässigung für jeden folgenden Veräusserungsgewinn nur beansprucht 
werden, wenn die Beteiligungsrechte am Ende des Steuerjahres vor dem 
Verkauf einen Verkehrswert von mindestens 1 Million Franken hatten. 

6  Transaktionen, die im Konzern eine ungerechtfertigte Steuerersparnis bewirken, 
führen zu einer Berichtigung des steuerbaren Reingewinns oder zu einer Kürzung 
der Ermässigung. Eine ungerechtfertigte Steuerersparnis liegt vor, wenn 
Kapitalgewinne und Kapitalverluste oder Abschreibungen auf Beteiligungen im 
Sinne der Artikel 81 und 88 in kausalem Zusammenhang stehen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7  Bei Konzernobergesellschaften von systemrelevanten Banken nach Artikel 7 
Absatz 1 des Bankengesetzes (BankG)12 werden für die Berechnung des 
Nettoertrags nach Absatz 1 der Finanzierungsaufwand und die Forderung in der 
Bilanz aus konzernintern weitergegebenen Mitteln nicht berücksichtigt, wenn 
diese Mittel aus Fremdkapitalinstrumenten nach den Artikeln 11 Absatz 4 oder 
30b Absatz 6 oder 7 Buchstabe b BankG13 stammen, die von der 
eidgenössischen Finanzmarktaufsicht im Hinblick auf die Erfüllung regulatorischer 
Erfordernisse genehmigt wurden. 

Artikel 98  Bemessung des Reingewinns 

1  Der steuerbare Reingewinn bemisst sich nach dem Ergebnis der Steuerperiode.   

 
 
 

2  Wird eine juristische Person aufgelöst oder verlegt sie ihren Sitz, die Verwaltung, 
einen Geschäftsbetrieb oder eine Betriebsstätte ins Ausland, so werden die aus 
nicht versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven zusammen mit dem Rein-
gewinn des letzten Geschäftsjahres besteuert.  

  (Aktienrechtsreform 2020) 

 
1a  Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, so ist der 
steuerbare Reingewinn in Franken umzurechnen. Massgebend ist der durch-
schnittliche Devisenkurs (Verkauf) der Steuerperiode. 

 

Artikel 99  Bemessung des Eigenkapitals 
1  Das steuerbare Eigenkapital bemisst sich nach dem Stand am Ende der Steuer-
periode.   
 

 

2  Bei unter- oder überjährigen Geschäftsabschlüssen bestimmt sich die Höhe der 
Kapitalsteuer nach der Dauer des Geschäftsjahres. 

  (Aktienrechtsreform 2020) 

 

1a  Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, so ist das 
steuerbare Eigenkapital in Franken umzurechnen. Massgebend ist der Devisen-
kurs (Verkauf) am Ende der Steuerperiode. 

 

Artikel 177  2. Geheimhaltungspflicht   (Meldepflicht missbräuchlicher Konkurs) 
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1  Wer mit dem Vollzug dieses Gesetzes betraut ist oder dazu beigezogen wird, 
muss über Tatsachen, die ihr oder ihm in Ausübung dieses Amts bekannt werden, 
und über die Verhandlungen in den Behörden Stillschweigen bewahren und Dritten 
den Einblick in amtliche Akten verweigern.   

2  Eine Auskunft ist zulässig, soweit hierfür eine gesetzliche Grundlage im Recht 
des Kantons oder des Bunds gegeben ist. 

3  Folgenden Behörden dürfen Auskünfte aus den Steuerakten erteilt werden: 

a) den inländischen Strafuntersuchungsbehörden und den von diesen beauftrag-
ten Polizeiorganen bei Strafuntersuchungen sowie den inländischen Strafge-
richten; 

b) den inländischen Zivilgerichten zur Beurteilung finanzieller Ansprüche bei ehe- 
und familienrechtlichen Verfahren; 

c) den inländischen Gerichten zur Abklärung betreffend Nachzahlung gestundeter 
oder Rückerstattung erlassener Prozesskosten zufolge Gewährung der unent-
geltlichen Rechtspflege; 

d) den Organen der AHV, IV, EO, ALV und EL zur Abklärung der Beitragspflicht 
und der Leistungsansprüche; 

e) den Behörden für die Festsetzung und Erhebung der Militärpflichtersatzab-
gabe; 

f) den Behörden für die Prämienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung 
zur Abklärung der Beitragspflicht und der Leistungsansprüche; 

g) den Behörden des Grundbuchs für die vollständige Erfassung der Grundstück-
beschreibung. 

 
 

 

4  Fehlt eine gesetzliche Grundlage, ist eine Auskunft zulässig, soweit sie im öffent-
lichen Interesse geboten ist. Über entsprechende Auskunftsbegehren entscheidet 
die zuständige Direktion. Sie kann für bestimmte Auskünfte generelle Ermächtigun-
gen erteilen. 

5  Die Auskunftserteilung in den Fällen von Absatz 3 Buchstabe d bis g kann auch 
in elektronischer Form erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

3  Folgenden Behörden dürfen Auskünfte aus den Steuerakten erteilt werden: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

g) den Behörden des Grundbuchs für die vollständige Erfassung der Grund-
stückbeschreibung.; 

h)  den Behörden des kantonalen Handelsregisteramts, falls innert 3 Monaten 
nach Ablauf der entsprechenden Fristen von der juristischen Person keine 
Jahresrechnung gemäss Artikel 192 Absatz 2 Buchstabe f eingereicht wird. 

Artikel 180  Gesellschaften mit Beteiligungen  (Systematische Verwendung der AHVN) 

 
 

 
 
2  aufgehoben 
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1  Das zuständige Amt14 betreibt zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz 
ein Informationssystem. Dieses kann auch besonders schützenswerte Personen-
daten über administrative und strafrechtliche Sanktionen enthalten, die steuer-
rechtlich wesentlich sind. 

2  Das zuständige Amt15 und die Behörden nach Artikel 178 sind berechtigt, die 
Versichertennummer der Alters- und Hinterlassenenversicherung nach den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung16 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
systematisch zu verwenden. 

3  Das zuständige Amt17 und die Behörden nach Artikel 178 geben einander die 
Daten weiter, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben dienlich sein können. Die 
Behörden nach Artikel 179 geben den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 
Behörden die Daten weiter, die für die Durchführung dieses Gesetzes von 
Bedeutung sein können. 
4  Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektronischen Datenträgern 
übermittelt. Sie können auch mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht 
werden. Diese Amtshilfe ist kostenlos. 

5  Es sind alle Daten von steuerpflichtigen Personen weiterzugeben, die zur 
Veranlagung und Erhebung der Steuern dienen können, namentlich: 

a) die Personalien; 

b) Angaben über den Zivilstand, den Wohn- und Aufenthaltsort, die 
Aufenthaltsbewilligung und die Erwerbstätigkeit; 

c) Rechtsgeschäfte; 

d) Leistungen des Gemeinwesens. 

6  Personendaten und die zu deren Bearbeitung verwendeten Einrichtungen wie 
Datenträger, EDV-Programme und Programmdokumentationen sind vor 
unbefugtem Verwenden, Verändern oder Zerstören sowie vor Diebstahl zu 
schützen. 

7  Der Regierungsrat kann Ausführungsbestimmungen erlassen, insbesondere über 
die Organisation und den Betrieb des Informationssystems, über die Kategorien 
der zu erfassenden Daten, über die Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigung, über 
die Aufbewahrungsdauer sowie die Archivierung und Vernichtung der Daten. 
8  Können sich die Verwaltungsbehörden über die Datenbekanntgabe nicht einigen, 
so entscheidet der Regierungsrat. 

 

Artikel 180a  Elektronischer Verkehr mit Steuerbehörden Artikel 180a  Elektronische Verfahren 

                                                
14 Amt für Steuern 
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16 SR 831.10 
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1  Eingaben an eine Steuerbehörde, namentlich die Steuererklärung, können elekt-
ronisch eingereicht werden, auch wenn die Schriftform vorgeschrieben ist.   
2  Mit schriftlicher Zustimmung der steuerpflichtigen Person können die Steuerbe-
hörden Verfügungen elektronisch eröffnen.  

3  Die Vorschriften der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege über die 
elektronische Übermittlung sind sinngemäss anwendbar. 

4  Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen in einem 
Reglement. 

Artikel 194  Bescheinigungspflicht Dritter 

1  Gegenüber der steuerpflichtigen Person sind zur Ausstellung schriftlicher Be-
scheinigungen verpflichtet:   

a) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer; 

b) Gläubigerinnen, Gläubiger, Schuldnerinnen und Schuldner über Bestand, 
Höhe, Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen; 

c) Versicherin und Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und 
über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten 
Leistungen; 
 
 
 
 
 

d) Treuhänderinnen, Treuhänder, Vermögensverwalterinnen, Vermögensverwal-
ter, Pfandgläubigerinnen, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, 
die Vermögen der steuerpflichtigen Person in Besitz oder in Verwaltung haben 
oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträge; 

e) Personen, die mit der steuerpflichtigen Person Geschäfte tätigen oder getätigt 
haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen. 

2  Der steuerpflichtigen Person ist ein Doppel der Bescheinigung zuzustellen. 

  (Meldepflicht für Versicherungsgesellschaften) 

1  Gegenüber der steuerpflichtigen Person sind zur Ausstellung schriftlicher Be-
scheinigungen verpflichtet:   

 
 

 
 

c) Versicherinnen und Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen 
und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschulde-
ten Leistungen;. Bei Leibrentenversicherungen, die dem eidgenössischen 
Versicherungsvertragsgesetz18 unterstehen, müssen sie zusätzlich das Ab-
schlussjahr, die Höhe der garantierten Leibrente, den gesamten steuerbaren 
Ertragsanteil nach Artikel 27 Absatz 3 sowie die Überschussleistungen und 
den Ertragsanteil aus diesen Leistungen nach Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe 
b ausweisen; 

 

Artikel 196  Meldepflicht Dritter 

1  Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Bescheinigung 
einreichen:   

a) Juristische Personen über die den Mitgliedern der Verwaltung und anderer Or-
gane ausgerichteten Leistungen. Stiftungen reichen zusätzlich eine Bescheini-
gung über die ihren Begünstigten erbrachten Leistungen ein; 

  (Meldepflicht für Arbeitslosenkassen) 

1  Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Bescheinigung 
einreichen:   
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b) Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge 
über die den Vorsorgenehmerinnen und -nehmern oder Begünstigten erbrach-
ten Leistungen; 

c) einfache Gesellschaften und Personengesellschaften über alle Verhältnisse, 
die für die Veranlagung der Teilhaberinnen und Teilhaber von Bedeutung sind, 
insbesondere über ihren Anteil an Einkommen und Vermögen der Gesell-
schaft; 

d) die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, über alle notwendigen Angaben für die 
Veranlagung von Mitarbeiterbeteiligungen; die vom Bundesrat gestützt auf Arti-
kel 129 Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes über die direkte Bundes-
steuer erlassenen Bestimmungen gelten sinngemäss. 

 
2  Der steuerpflichtigen Person ist ein Doppel der Bescheinigung zuzustellen. 

3  Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz müssen den Veranla-
gungsbehörden für jede Steuerperiode eine Bescheinigung über alle Verhältnisse 
einreichen, die für die Besteuerung des direkten Grundbesitzes und dessen Er-
träge massgeblich sind. 

 
 
 

 
 
 
 

d) die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, über alle notwendigen Angaben für die 
Veranlagung von Mitarbeiterbeteiligungen; die vom Bundesrat gestützt auf Ar-
tikel 129 Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes über die direkte Bundes-
steuer erlassenen Bestimmungen gelten sinngemäss.; 

e) die Arbeitslosenkassen über ausgerichtete Leistungen. 

 
 

 II. 

 Diese Änderung unterliegt der Volksabstimmung. Sie tritt am 1. Januar 2025 in 
Kraft. 

 
 
 


